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	Schritt
	Worum geht es?
	Konkret zu beachten

	1. Erfassen Sie den Antrag vollständig
	Beginnen Sie mit einer lückenlosen Dokumentation des Auskunftsersuchens. Halten Sie fest, wann und auf welchem Weg der Antrag eingegangen ist, welchen Inhalt er hat und ob Begleitumstände vorliegen (z. B. weitere Forderungen oder parallel geführte Kommunikation). Notieren Sie auch, ob Fristen gesetzt wurden.
	Behalten Sie zudem die gesetzlichen Fristen im Blick. Eine saubere und vollständige Erfassung ist die Grundlage für jede weitere Prüfung und hilft Ihnen später, Ihre Vorgehensweise nachvollziehbar darzulegen.

	2. Halten Sie Auffälligkeiten systematisch fest
	Prüfen Sie, ob es Anhaltspunkte gibt, die auf ein ungewöhnliches oder möglicherweise missbräuchliches Vorgehen hindeuten könnten. Dazu gehören etwa ein enger zeitlicher Zusammenhang mit Schadensersatzforderungen, mehrere gleichartige Anfragen in kurzer Zeit oder widersprüchliche Angaben des Antragstellers.
	Wichtig ist: Dokumentieren Sie ausschließlich objektive Umstände. Vermeiden Sie vorschnelle Bewertungen oder Vermutungen. Es geht zunächst darum, ein belastbares Tatsachenfundament zu schaffen.

	3. Prüfen Sie den Gesamtzusammenhang sorgfältig
	Einzelne Auffälligkeiten reichen in der Regel nicht aus, um Missbrauch anzunehmen. Entscheidend ist die Gesamtschau aller Umstände.
	Fragen Sie sich daher: Gibt es nachvollziehbare Gründe für das Verhalten? Ist das Auskunftsersuchen aus Sicht der betroffenen Person plausibel? Oder ergibt sich ein Gesamtbild, das eher auf ein gezieltes Vorgehen zur Erlangung von Vorteilen hindeutet? Berücksichtigen Sie dabei auch, dass selbst ungewöhnliche oder umfangreiche Anfragen grundsätzlich zulässig sein können.

	4. Stimmen Sie die rechtliche Bewertung ab
	Gerade bei Grenzfällen sollten Sie die rechtliche Einordnung nicht allein vornehmen. Stimmen Sie sich mit der Rechtsabteilung oder externen Beratern ab.
	Ziel ist eine belastbare und konsistente Bewertung, die auch gegenüber Aufsichtsbehörden oder Gerichten Bestand hat. Achten Sie darauf, dass Ihre Einschätzung dokumentiert und begründet ist.

	5. Dokumentieren Sie Ihre Entscheidung nachvollziehbar
	Unabhängig vom Ergebnis gilt: Halten Sie Ihre Entscheidung und die zugrunde liegenden Erwägungen schriftlich fest.
	Dokumentieren Sie insbesondere, welche Indizien Sie berücksichtigt haben, wie Sie diese gewichtet haben und zu welchem Ergebnis Sie gelangt sind. Diese Dokumentation ist im Zweifel entscheidend, um Ihre Position zu verteidigen – etwa im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens oder einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

	6. Kommunizieren Sie klar und transparent
	Wenn Sie Rückfragen stellen, zusätzliche Informationen anfordern oder die Auskunft einschränken wollen, sollten Sie dies klar und sachlich kommunizieren.
	Vermeiden Sie pauschale Ablehnungen. Erläutern Sie stattdessen nachvollziehbar, welche Schritte Sie unternehmen und warum. Eine transparente Kommunikation kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und Konflikte zu entschärfen.

	7. Ziehen Sie Zwischenlösungen in Betracht
	In Zweifelsfällen kann es sinnvoll sein, nicht sofort eine vollständige Ablehnung auszusprechen. Prüfen Sie, ob eine teilweise Auskunft oder eine Präzisierung des Antrags möglich ist.
	So können Sie das Risiko reduzieren, ohne berechtigte Interessen der betroffenen Person zu verletzen.

	8. Im Zweifel: Auskunft erteilen
	Bleiben nach der Prüfung Unsicherheiten bestehen, ist es regelmäßig der sicherere Weg, die Auskunft zu erteilen. Die Anforderungen für die Annahme eines Missbrauchs oder eines exzessiven Antrags sind hoch.
	Eine unberechtigte Ablehnung kann dagegen schnell selbst zu einem Risiko werden – etwa durch Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde oder Schadensersatzforderungen.
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